
    
 

 

 

Mitteilungsblatt 
 

Gemeindeamt Schiedlberg 
 

A m t l i c h e   M i t t e i l u n g 

 
 

Zugestellt durch Post.at 
 

Tel. 07251 / 255 
http://www.schiedlberg.at 

gemeinde@schiedlberg.ooe.gv.at 
 

Nr. 10/2012 
 
 
 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Das Gemeindeamt erlaubt sich, Sie über Aktuelles zu informieren. 
 

I n f o r m a t i o n  ü b e r  d i e  S i t z u n g  d e s  G e m e i n d e r a t e s  
a m  1 3 . D e z e m b e r  2 0 1 2  

 

Instandsetzung von Güterwegen – Auf Empfehlung des Wegeerhaltungsverbandes sollen im 
kommenden Jahr die restlichen Teilstücke des Güterweges Hainbach (Lahrhuber Kapelle bis zur 
Fa. Tretter) und des Güterweges Waidern (Ortschaft Waidern bis Rennersdorf) saniert werden. 
 

Der Verkaufspreis für öffentliches Gut im Jahre 2013 wurde unverändert mit € 6,00 für Grünland 
und mit  € 17,00 für Bauland gemäß dem Flächenwidmungsplan festgesetzt. 
 

Auf Grund des Mandatsverzichts von Frau GR Adelheid Gebesmair wurde das listennächste Er-
satzmitglied Thomas Schiller in den Gemeinderat berufen.  
Mit Schreiben vom 27. November 2012 wurde von der Gemeinderatsfraktion der FPÖ GR Thomas 
Schiller als Fraktionsobmann und Ersatzmitglied Rosa Feichtmair als Fraktionsobmann-Stell-
vertreter bekannt gegeben.  
 
 
 

Steuern und Gebühren 2013 
 

Grundsteuer f. land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 500 v.H.d. Steuermessbetrages 

Grundsteuer f. Grundstücke (B) 500 v.H.d. Steuermessbetrages 

Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) 15 v.H.d. Preises oder Entgeltes 

Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung von Bildstreifen 10 v.H.d. Preises oder Entgeltes 

Hundeabgabe 25,00 € pro Hund 

Hundeabgabe f. Wachhunde lt. Gesetz 20,00 € pro Hund 

Kanalbenützungsgebühr (Mind.Gebühr 4,29  inkl. MWSt.) 
+ monatliche Grundgebühr  

4,05 € 
   2,86 € 

pro m³ Wasserverbrauch 

Wasserbezugsgebühr (Mind. Gebühr 1,74  inkl. MWSt.) 
+ monatliche Grundgebühr  

1,62 € 
   1,43 € pro m³ 

Abfallabfuhrgebühr 
(+ jährliche Grundgebühr nach Personenanzahl) 6,60 € pro 90/120 l Abfalltonne 

Abfallabfuhrgebühr 3,90 € pro 60 l Abfalltonne/-sack 

http://www.schiedlberg.at/
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Abfallabfuhrgebühr 
(+ jährliche Grundgebühr nach Personenanzahl) 66,00 € pro 1.100 l Abfallcontainer 

Kindergartengebühr laut Gesetz: 
halbtags (7:00 h – 12:00 h)                                = 100 % 
Mindestöffnungszeit (7:00 h  – 13:00 h)           =  115 % 
ganztags  (7:00 h – 13:00 h bzw. 16:00 h)       = 133 % 

 
3 % 

 
des Familieneinkommens 
mind. 39 Euro, max. 90 Euro  
(bei 100 %) 

Kindergartenessen 2,30 € pro Mittagessen 

Kindergarten-Bastelbeitrag (bei Teilbesuch Aliquotierung) 55,00 € pro Jahr 

Begleitpersonal beim Kindergartentransport 8,00 € pro Kind und Monat 

Mittagessen Hort 3,00 € pro Mittagessen 

 
Der Gewässerbezirk Linz hat kürzlich mitgeteilt, dass das Hochwasserschutzprojekt Holzing in 
das vorläufige Bauprogramm für das kommende Jahr aufgenommen wurde. 
 

Im Zuge der Agenda 21 Projekte hat sich ein großer Schwerpunkt auf die zukünftige Nahversor-
gung unserer Gemeinde ergeben. Eine engagierte Gruppe hat sich mit mehreren Modellen in 
anderen Gemeinden beschäftigt und den Beschluss gefasst, als Grundlage für die weiteren Ar-
beiten einen Verein zu gründen. 
Da zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Mitteilungsblattes noch keine detaillierten Informationen 
vorlagen, wird hierüber gesondert berichtet. 
 

Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung wurde  
Frau Direktor Herma Wasserbauer 
für ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin unserer Volksschule Dank und Aner-
kennung ausgesprochen.  
Frau Wasserbauer war 25 Jahre sehr engagiert als Lehrerin in Schiedlberg 
tätig, 12 Jahre davon als Direktorin. Sie hat ihren Dienst Ende November be-
endet.  
Wir wünschen ihr auch auf diesem Wege alles Gute in der Pension. 
Zur provisorischen Leiterin unserer Volksschule wurde Frau Michaela Pickl 
bestellt. 

 

D i e  n e u e  K i n d e r g a r t e n l e i t e r i n  s t e l l t  s i c h  v o r  
 

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ 
Im Bewusstsein dieses alten afrikanischen Sprichworts, möchte ich mich als 
neue Leiterin des Kindergartens kurz vorstellen. 
Mein „Dorf“ und Lebensmittelpunkt ist Bad Hall, wo ich seit 37 Jahren zu 
Hause bin. So wie ich, wachsen auch meine beiden Kinder Tobias (15) und 
Judith (4) in einem Mehrgenerationenhaus auf. Meine ganze Familie ist im 
Turnverein verwurzelt, wobei vor allem die Musik eine wesentliche Rolle 
spielt. Beim gemeinsamen Musizieren erlebe ich, dass das Wesentliche im 
Miteinander nicht der Gleichklang, sondern der Zusammenklang ist – ein 
Lebensmotto, das ich auch in meiner neuen beruflichen Aufgabe einbringen möchte. 
Seit mehr als 18 Jahren arbeite ich als Kindergartenpädagogin und seit einigen Jahren nebenbe-
ruflich als Referentin in der Fortbildung. Ich habe das große Glück, meinen Beruf auch nach so 
langer Zeit noch immer als Bereicherung und positive Herausforderung zu empfinden. In der Ar-
beit mit Kindern und ihren Familien erlebe ich mich selbst täglich auch als Lernende, was mich 
motiviert, mich auf Neues einzulassen. 
Ich freue mich auf meine zukünftigen Aufgaben und das langsame Vertraut werden damit 
……… und vielleicht bedarf es dazu eines ganzen Dorfes.   Ute Gökler  
 

Die langjährige Leiterin unseres Kindergartens, Frau Ulrike Angerer, die am Ende des Jahres 



ausscheiden wird, wird in der Gemeinderatssitzung im März 2013 von der Gemeinde verab-
schiedet. Zu diesem Zeitpunkt wird ihr offiziell der Dank der Gemeinde ausgesprochen. 
Wir wünschen ihr bereits jetzt alles Gute für die Zeit nach dem aktiven Berufsleben und danken 
für ihre engagierte Arbeit in der liebevollen und respektvollen Begleitung unserer Kinder auf dem 
Weg zur Selbstständigkeit. 
 

V o r a n m e l d u n g  
f ü r  d a s  K i n d e r g a r t e n b e s u c h s j a h r  2 0 1 3 / 2 0 1 4  

 

Für das Kindergartenbesuchsjahr 2013/2014 können  
Vormerkungen bis 

 

Freitag, 1. Februar 2013, 
 

persönlich (da Ihr persönlicher Bedarf bezüglich Öffnungs-
zeiten erfragt werden muss) im Kindergarten vorgenommen 
werden. 
 

Wenn Ihr Kind noch keine 3 Jahre alt ist, Sie jedoch einen Be-
treuungsplatz zu Beginn oder während des Kindergartenjah-
res 2013/2014 brauchen, bitte auch melden. Nur wenn Be-

darf vorhanden ist, wird wieder eine alterserweiterte Gruppe angeboten. Aufgrund dieser Vor-
merkung erhalten die Eltern dann zeitgerecht eine schriftliche Verständigung über die Kindergar-
teneinschreibung. 
 

V o l k s b e f r a g u n g  a m  2 0 .  J ä n n e r  2 0 1 3  
 

Die Frage wird lauten: 
 

o  Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres 
  od er 
o  sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? 
 

Die Stimmabgabe ist persönlich im Wahllokal der Hauptwohnsitz-Gemeinde oder 
mit Stimmkarte in einem Wahllokal in jeder Gemeinde Österreichs, vor einer „fliegenden Wahl-
behörde“ bzw. per Briefwahl möglich. 
 

Stimmkarten können beantragt werden: 
• persönlich beim Gemeindeamt (bis 18.01.2013, 12 Uhr), 
• mit der Anforderungskarte (bis 16.01.2013, 16 Uhr), die der „Amtlichen Mitteilung – Wahlinfor-

mation“ angehängt ist, die Sie bereits erhalten haben oder demnächst erhalten werden, 
• online über www.stimmkartenantrag.at 
!!! Stimmkarten können nicht per Telefon beantragt werden! 
 

Die Stimmkarte muss bis zum 20.01.2013 spätestens 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbe-
hörde einlangen bzw. muss in einem Wahllokal abgegeben werden.  
 

B e w i l l i g u n g s p f l i c h t i g e  b z w .  a n z e i g e p f l i c h t i g e   
B a u v o r h a b e n  

 

Das Amt der o.ö. Landesregierung wies im letzten Prüfungsbericht 
darauf hin, die Gemeindebewohner wieder einmal über die Ver-
pflichtung aufzuklären, dass Veränderungen am Gebäude oder 
am Grundstück anzuzeigen sind. 
 

In der oö. Bauordnung ist in den §§ 24, 25 und 26 geregelt, welche 



Bauvorhaben bewilligungspflichtig, welche anzeigepflichtig bzw. welche bewilligungs- und an-
zeigefrei sind.  
So ist u.a. die Änderung des Verwendungszwecks von Gebäuden und sonstigen Bauten bewil-
ligungspflichtig – d.h. dass z.B.  

→  der Einbau von Wohnungen in landwirtschaftliche oder gewerbliche Gebäude oder  
→  der Ausbau von Dachgeschoßen 

bewilligungspflichtig sind. 
Ebenso bewilligungspflichtig ist  

→  die Herstellung von Schwimmteichen und Schwimm- oder sonstigen Wasserbecken 
ab einer bestimmten Tiefe bzw. einer bestimmten Wasserfläche. 

 

In diesem Zusammenhang wird darauf hin-
gewiesen, dass die Errichtung von Schwimm-
becken usw. lt. geltender Gebührenordnun-
gen in die Bemessung der Kanal- und Was-
seranschlusspflicht hineinzurechnen sind. Aus 
diesem Grund ist die Errichtung in allen Fäl-
len dem Gemeindeamt zu melden, wenn 
das Schwimmbecken über das öffentliche 
Wasserleitungsnetz befüllt wird. Damit wird 
grundsätzlich auch die Entsorgung über das 

öffentliche Kanalnetz vorgeschrieben. Die Entsorgung darf nur über den Schmutzwasserkanal 
und nicht über den Regenwasser-/Straßenabwasserkanal erfolgen!  
Außerdem ist eine Befüllung des Beckens jeweils rechtzeitig dem Gemeindeamt zu melden, 
damit die Versorgung aller anderen angeschlossenen Haushalte gewährleistet bleibt. 
 

Sollten Sie Fragen zu diesen Themen haben, wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt. 
 

W i n t e r d i e n s t  a u f  G e h s t e i g e n  u n d  G e h w e g e n  
 

Das Amt der o.ö. Landesregierung wies im letzten Prüfungsbericht ebenso darauf hin, die Ge-
meindebewohner erneut über die Anrainerverpflichtungen gem. §  93 Straßenverkehrsordnung 
aufzuklären. 
 

§ 93 StVO 1960 lautet 
„(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von un-
verbauten land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass 
die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öf-
fentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindli-
chen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von 
Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein 
Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu säubern 
und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft Eigentümer von Verkaufshütten. 
(1a) In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 
für einen 1 m breiten Streifen entlang der Häuserfronten. 
(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, daß Schneewächten oder 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten ent-
fernt werden. […] 
 

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus ar-
beitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, 
hinsichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend genannten bzw. ande-
rer gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung verpflichtet sind – ebenso ver-



hält es sich bei der Räumung des Gehsteiges durch den Maschinenring im Auftrag der Ge-
meinde. 
Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass 
• es sich dabei um eine unverbindliche Arbeitsleistung handelt, aus der kein Rechtsan-

spruch abgeleitet werden kann; 
• die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die 

zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflich-
teten Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt; 

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne des 
§ 863 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. 

 

Die Gemeinde ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes Zusammenwirken der 
kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins auch in diesem Win-
ter wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege und öffentlichen 
Straßen im Gemeindegebiet möglich ist. 
 

I n t e r e s s e n t e n  f ü r  f r e i e  W o h n u n g  g e s u c h t !  
 

Im Styriabau in der Kirchenstraße 14, 1. Stock, ist eine 
  

Wohnung mit 86,31 m² 
 

frei. Interessenten werden gebeten, sich mit dem Gemeindeamt in Verbindung 
zu setzen.   
 

E n e r g i e b e r a t u n g  
 

Das produktunabhängige und kostenlose Beratungsangebot 
des Energiesparverbandes des Landes OÖ hilft bei der Neuer-
richtung und der Renovierung von Eigenheimen. Die Energiebe-
ratung unterstützt „Häuslbauer“ individuell und umfassend, ihre 
Fragen zu den Energiethemen rund ums Bauen, Sanieren, Heizen und Wohnen zu beantworten. 
Wer die Sanierung eines Eigenheimes oder z.B. die Neuanschaffung einer Heizung plant, kann 
die kostenlose Energieberatung nutzen. In den meisten Fällen findet die Beratung im Eigenheim 
statt. Die Beratung ist auch Grundlage für das kostenlose Zertifikat für die Landes-
Sanierungsförderung. Für alle, die ein neues Eigenheim errichten und ihre Energie- und Baufra-
gen durchbesprechen wollen, findet die produktunabhängige Energieberatung in 12 Beratungs-
stellen in ganz OÖ statt. Im Büro des O.Ö. Energiesparverbandes in Linz ist eine Beratung auch 
ohne Terminvereinbarung jederzeit zu den Bürozeiten möglich. 
 

Eine persönliche Energieberatung kann telefonisch (Tel. 0800 205 206), über die Website (www. 
Energiesparverband.at) oder per E-Mail (energieberatung@esv.or.at) angefordert werden. 
 

E n e r g i e v o r s o r g e  w i r d  i m m e r  w i c h t i g e r  
 

Laut internationaler Energieagentur wird der Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 um ca. 50% 
steigen. So rechnet man z.B. auch, dass sich die heutige Anzahl an Kraftfahrzeugen bis 2030 
verdoppelt wird. Dies wird in Zukunft zu einer wesentlichen Verteuerung von Energie aber auch 
zu möglichen Engpässen führen. 
Die IEA (International Energy Agency) rät deshalb Maßnahmen zu setzen, die helfen den Energie-
verbrauch zu senken bzw. erneuerbare Energieformen zu nutzen. 
Bei der Umsetzung hilft hier unsere Gemeinde mit dem Online-Tool „Energiespargemeinde“, wo 
jeder kostenlos erfährt und beraten wird, was für ihn die besten Sanierungsmaßnahmen sind. 
Gerne ist Ihnen hier auch das Gemeindeamt behilflich. 



N e u  auf 
http://www.schiedlberg.at/energiespargemeinde ist 
nun eine „Wanderung durch den Haushalt“, bei der man 
Energiefresser finden kann und jede Menge Tipps be-
kommt, wie man mit „Köpfchen“ Energie einsparen kann. 
Nützen Sie diese Möglichkeit und werden wir gemein-
sam in unserer Gemeinde die Energiesparmeister. 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g e n  
 

Die POST sucht Mitarbeiter 
 

Sie sind mind. 18 Jahre alt, haben den Führerschein B, sind flexibel, überdurchschnittlich belast-
bar und haben Freude im Umgang mit Kunden? 
Zur Verstärkung des Teams sucht die POST „BriefträgerInnen“ für die Bereiche Steyr-Land und 
Linz-Land. 
Informationen:  Zustellbasis 4540 Bad Hall, Riedlhuberstraße 1,  
 oder vereinbaren Sie einen Termin unter der Tel.Nr. 057767 / 64540 
 

Der Ladeneinrichter STOREBEST 
 

bietet 2013 wieder Zukunftschancen für 5 Lehrlinge (Tischler- bzw. Tischlertechniker) und startet 
erneut seine eigene Ausbildungs-Offensive.  
 

Anforderungsprofil: 
handwerkliches Geschick 
Interesse am Werkstoff Holz 
mathematische Begabung 
räumliches Vorstellungsvermögen 
 

Bewerbungen an: 
Storebest Landeneinrichtungen GmbH 
zH. Frau Prok Doris Dorfner 
Flurweg 1, 4421 Aschach an der Steyr 
E-Mail: office@storebest.at 
 

Nähere Informationen finden Sie unter www.storebest.at 
 

„ H e r z l i c h e n  G l ü c k w u n s c h ,  S i e  h a b e n  g e w o n n e n ! “  
 

So oder vielleicht ein wenig abgeändert könnte eine Nachricht in ihrem elektroni-
schen Posteingang lauten. Viele Kriminelle haben sich das Internet zu Nutze ge-
macht, um zu potenziellen Opfern Kontakt aufzunehmen und in weiterer Folge an 
deren Eigentum zu gelangen. 
 

Ein Beispiel: 
Sie erhalten eine E-Mail unter Angabe eines Millionengewinnes, eines aufgelassenen Bankkon-
tos oder ähnliches in ihrem Posteingang. Sie werden aufgefordert, persönliche Daten - wie zum 
Beispiel eine Kontaktadresse oder Bankdaten - bekannt zu geben. In Folge erhalten Sie vom Täter 
gefälschte Bankauszüge bzw. Verlinkungen zu ebenfalls gefälschten Internetseiten. Sie werden 
ersucht, entstandene Kosten für Versicherungen oder Überweisungen, für Steuern oder Verwal-
tungsabgaben und ähnliches zu übernehmen und in weiterer Folge immer wieder massiv be-
drängt, diese offenen Geldbeträge per Geldtransferanbieter zu überweisen. Schlussendlich wird 
Ihnen angedroht, bei etwaiger Anzeige bei der Polizei oder bei Nichtüberweisung die Auszah-
lung des versprochenen Geldbetrages zu gefährden.  
Die Opfer werden oftmals dadurch derart eingeschüchtert und überweisen die eingeforderten 
Geldbeträge, da diese im Verhältnis zum versprochenen Millionen-Euro-Betrag auch sehr gering 
erscheinen. Aufgrund der bereits getätigten Zahlungen befindet sich der Betroffene bereits auf 
der Verliererseite und hofft mit weiteren Zahlungen eventuell noch einen Teil des bereits über-
wiesenen Betrages zurückzuerhalten. 



 

An wen können Sie sich wenden? 
Durch diese neue Art der Kriminalität entstand zahlreichen betroffenen Menschen ein sehr hoher 
Schaden. Unter Verwendung von gefälschten Homepages wird es den Opfern schwer gemacht, 
den beabsichtigten Betrug bereits im Vorfeld zu erkennen. Seien Sie daher vorsichtig im Umgang 
mit dem Internet! Wenn Sie geschädigt wurden, scheuen Sie sich nicht und suchen Sie den Kon-
takt zur nächsten Polizeiinspektion. Bei der Polizei stehen Ihnen geschulte Präventionsbeamtin-
nen und Präventionsbeamten mit einer kompetenten, individuellen und kostenlosen Beratung zur 
Verfügung.  

 

P r o f e s s i o n e l l e s ,  k o s t e n l o s e s  B e r a t u n g s a n g e b o t  
f ü r  F a m i l i e n  b e i  d e r  B e z i r k s h a u p t m a n n s c h a f t  S t e y r - L a n d  

 

Im Leben jedes Menschen kommt es zu Situationen, in denen es hilfreich ist, sich Rat und Unter-
stützung von außen zu holen. Belastungen und Konflikte in und um Familien haben stets große 
Auswirkungen auf den Einzelnen und auf das gesamte Familiensystem. Deswegen wurde bei 
der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land ein Angebot geschaffen, das Familien aber auch einzel-
nen Familienmitgliedern Beratung bei speziellen rechtliche Fragen und in psychologischen sowie 
sozialarbeiterischen Feldern (Überlastung, Trennung, Schulden, Verhalten der Kinder) bietet. 
 

Guter Rat für Eltern und Kinder in der Familienberatungsstelle -   
vertraulich, anonym und kostenlos (aber nicht umsonst) 

 

Rechtsberatung: 
Jeden 1. Montag im Monat von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr durch Fr. Mag. Birgit Kaiblinger 

 

Psychologische Beratung: 
Jeden 2. und 4. Montag im Monat von 8.00 bis 12.00 Uhr durch Fr. Mag. Sigrid Urban-Moser 

 

Sozialarbeiterische Beratung: 
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 9.00 bis 13.00 Uhr  durch Mag. FH Daniela Gschwandtl 
 

Die Termine werden nur über telefonische Voranmeldung 
unter der Nummer 07252/52361/ 340 oder 345 vergeben. 

 

H i g h l i g h t s  m i t  d e r  o ö .  F a m i l i e n k a r t e  
 

In den kommenden Monaten werden für alle OÖ Familienkarten-InhaberInnen wieder jede Men-
ge tolle Aktionen angeboten: 

 

• ElternTelefon - 142 bietet rasch & kostenlos Unterstützung 
• Mit der OÖ Familienkarte ermäßigt zu den schönsten Krippenausstellungen in OÖ 

Wie können Sie sich vor Internetkriminalität schützen? 
 

- Gehen Sie sehr sensibel mit Ihren persönlichen Daten, wie zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Wohn-
anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, um! 

- Holen Sie sich Informationen zu Webseiten und Verkaufsportalen im Internet und fragen Sie Freunde 
oder Bekannte oder wenden Sie sich an die Polizei! 

- Öffnen Sie bzw. antworten Sie nur auf E-Mails, deren Absender Ihnen bekannt sind! 
- Verwenden Sie bei Bankgeschäften ausschließlich verschlüsselte Verbindungen (zu erkennen an den 

Buchstaben „https“ in der Adresszeile der Website)! 
- Bedenken Sie, dass weder Banken noch Behörden per E-Mail persönliche Daten, Auskünfte zu Ihren 

Bankkonten oder Geldüberweisungen anfordern! 
- Denken Sie daran: NIEMAND verschenkt Bargeld!!!  
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des Bundeskriminalamtes 
unter http://www.bundeskriminalamt.at  

oder auf den Facebook-Seiten www.facebook.com/bundeskriminalamt  
und natürlich auch auf jeder Polizeiinspektion. 

 



• Den ganzen Dezember zum halben Preis in den Aquazoo und Arthropodenzoo Schmiding 
• Bis 23. Dezember 2012 zum Halbpreis das Lebkuchendorf in Spital am Pyhrn besuchen 
• Eisrausch – Gratis Eislaufen über den Dächern von Linz vom 21. Dez. 2012 bis 24. Feb. 2013 
• "Mein erstes Kinoerlebnis" am 2. Jänner 2013 in den Star Movie Kinos 
• Das Weihnachtsmuseum in Steyr vom 31. Dezember 2012 bis 6. Jänner 2013 zum Halbpreis 

besuchen 
• Geführte Schneeschuhwanderungen durch den Nationalpark Kalkalpen am 5. und 23. Jän-

ner 2013 – Kinder sind frei! 
• Günstige Kinder-Schihelme um 25 Euro im Online-Shop auf www.familienkarte.at 
• Familienschitag "Happy Family" am 12. und 13. Jänner 2013 in 14 kleinen, aber feinen Schi-

gebieten 
• Familienschitag "Snow & Fun" am 26. und 27. Jänner 2013 

in den "großen Sieben" 
• Newsletter für Elternbildungsveranstaltungen 
 

Mehr Informationen zu den aktuellen Aktionen finden Sie auf 
www.familienkarte.at . Dort können Sie auch den Newsletter 
abonnieren und Sie werden immer rechtzeitig über alle High-
lights informiert. 
 

4 y o u C a r d  
 

• Wenn es draußen bitterkalt ist, lockt ein ge-
mütlicher Kinoabend. Im Jänner und Februar 
erhalten 4youCard-Besitzer jedes Kinoticket in 
den Star Movie Kinos um 6,50* Euro.  
(* Aufpreis bei 3D-Filmen und Überlängen) 

Nähere Infos zu diesem und weiteren Vorteilen gibt es auf www.4youcard.at. 
 

R e g e l m ä ß i g e s  B e r a t u n g s a n g e b o t  d e r  D e m e n z s e r v i c e -
s t e l l e  i m  B e z i r k s a l t e n -  u n d  P f l e g e h e i m  S i e r n i n g  

 

Um den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirkes Steyr-Land einen einfacheren Zugang zu 
der für den Bezirk zuständigen Demenzservicestelle in Micheldorf  zu ermöglichen, bietet der So-
zialhilfeverband Steyr-Land ab Jänner 2013 an jedem 2. Donnerstag im Monat das Bera-
tungsangebot auch im Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning (Mitterweg 36) an.  
  

Die Demenzservicestelle (MAS-Team), bestehend aus der Psychologin Mag. Julia Wimmer-Elias 
und Sozialarbeiter Mag. Roland Sperling, bietet Personen mit demenziellen Erkrankungen und 
deren Angehörigen die Möglichkeit zur Abklärung/Feststellung der Erkrankung sowie Beratung 
und Hilfe in fordernden Lebenslagen. Dieses Angebot wird vom Land Oberösterreich gefördert 
und ist daher kostenlos. Damit Personen mit Demenz länger selbstständig bleiben und die Le-
bensqualität erhöht wird, organisiert die Demenzservicestelle auch Trainingsprogramme. Trai-
ning von Personen mit Demenz ist sinnvoll, da dadurch neben der erhöhten Lebensqualität auch 
weniger Verhaltensprobleme wie Depressionen, Aggressionen oder ähnliche einschränkende 
Zustände auftreten. 
 

Kontakt 
Demenzservicestelle Micheldorf 
4563 Micheldorf, Hauptstr. 45/Top 7 
geöffnet: nach telefonischer Voranmeldung 
Ansprechpartner:  Mag. Roland Sperling 
 Tel. 0664/8546694 
 



F r a u e n ä r z t i n  i n  S i e r n i n g  
 
Anfang Jänner 2013 wird Frau Dr. Judith Schauer eine Wahlarztordination 
als Frauenärztin am Kirchenplatz 2 in Sierning eröffnen. 
Die Praxis ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Um telefoni-
sche Voranmeldung unter 07259 / 30 657 zwischen 16:00 und 20:00 Uhr 
wird ersucht. 
Frau Dr. Schauer wohnt mit ihrer Tochter in Schiedlberg, ist in Steyr zur 
Schule gegangen und hat in Graz studiert. Ihre Facharztausbildung hat sie 
in Hannover und Steyr absolviert. Seit Oktober 2009 ist sie im Landeskran-
kenhaus Steyr als Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe angestellt 
und wird dort auch weiterhin tätig sein. Damit kann sie eine umfassende 
Versorgung sowohl in der Ordination, als auch im Krankenhaus anbieten. 

Weitere Details sind auf ihrer Homepage www.dr-judithschauer.at zu erfahren. 
e-Mail: ordination@dr-judithschauer.at 

 

Ä r z t l i c h e r  W o c h e n e n d -  u n d  F e i e r t a g s d i e n s t  
 

22. Dez. Dr. Paireder  05. Jan. Dr. Paireder  16. Feb. Dr. Paireder 
23. Dez. Dr. Kern  06. Jan. Dr. Kern  17. Feb. Dr. Kern 
24. Dez. Dr. Luger  12./13. Jan. Dr. Rodemund  23./24. Feb. Dr. Hauser 
25. Dez. Dr. Luger  19./20. Jan. Dr. Suda  02./03. März Dr. Luger 
26. Dez. Dr. Kern  26./27. Jan. Dr. Luger  09./10. März Dr. Rodemund 
29./30. Dez. Dr. Mörwald  02. Feb. Dr. Paireder  16. März Dr. Paireder 
31. Dez. Dr. Kern  03. Feb. Dr. Kern  17. März Dr. Kern 
01. Jan. Dr. Hauser  09./10. Feb. Dr. Mörwald  23./24. März Dr. Hauser 
      30./31. März Dr. Paireder 
 

Die diensthabenden Ärzte finden Sie auch auf  www.schiedlberg.at/Ärztedienst 
• Der Wochenenddienst beginnt samstags um 07:00  h und endet am Montag um 07:00 h. Samstagor-

dination (falls Bereitschaftsdienst): Dr. Hauser, Dr. Kern, Dr. Paireder, Dr. Mörwald: 09:00 – 11:00 h 
Samstagordination (jeden Samstag, nur für eigene Patienten, falls Bereitschaft auch für Vertretungspa-
tienten): Dr. Luger: 08:00 – 10:00 h, Dr. Suda: 08:00 – 10:00 h, Dr. Rodemund: 08:00 – 12:00 h 
 

• Der Feiertagsdienst beginnt um 07:00 Uhr und endet um 07:00 Uhr des folgenden Tages.  
 

• Der Diensthabende hat die Ordination an Sonn- und Feiertagen von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. 
 

Arzt Telefon Arzt Telefon 
Dr. Monika Paireder, Schiedlberg 
Urlaub: 27.-28. Dez. 

07251/8020 
0676/7961486 Dr. Hubert Mörwald, Nöstlbach 07227/20990 

0664/4413771 

Dr. Johannes Kern, Kematen/Kr. 07228/7264 
0664/9653057 

Dr.  Agnes Hauser-Seidl, St. Mar. 
(Whg. außerh.) 
Urlaub: 27.-28. Dez. 

07227/8118 
0664/1320184 

Dr. Ferdinand Luger, Neuhofen 07227/6596 Dr. Dieter Rodemund, Neuhofen 07227/4340 
Dr. Andreas Camillo Suda, Neuh. 07227/4795 Ärztenotdienst 141 
 

V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r  
 

Sonntag 6. Jänner 09:00 h  Pfarrkirche Dreikönigsmesse mit der Dorfmusik 
Montag 14. Jänner 19:30 h Pfarrheim EGEM-Veranstaltung „LED-Beleuchtung“ 

Donnerstag 17. Jänner 19:30 h GH Hiesmayr OGV-Gen.Vers. mit Vortrag „Optimale Nutzung ei-
nes Glashauses (Gerda u. Siegfried Kainberger) 

Samstag 26. Jänner  Obertauern UNION – Schi fahren  



Samstag 2. Februar  Sportplatz UNION – Kabinen-Faschingsparty 

Freitag 1.  März  14:00 h  Gesundheitsstraße,  
Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“ 

Sonntag 3. März  Kasberg Gemeindeschitag mit Ortsmeisterschaft 
Donnerstag 14. März 19:30 h GH Hiesmayr OGV-Vortrag „Fleischfressende Pflanzen“ (P. Zeller) 
Sonntag 7. April 15:30 h Bad Hall Nachmittagskonzert der Dorfmusik 
Samstag 27. April 18:00 h Pfarrkirche Pfarrfirmung 
Samstag 4. Mai 07:00 h  Schiedlberger Flohmarkt der Dorfmusik 
Pfingstmontag 20. Mai 10:00 h  Schiedlberger Mostkost der Dorfmusik 
Samstag 25. Mai  Fa. Walchsho-

fer-Zehetner 
Musikfest 160 Jahre Musikkapelle 

Sonntag 26. Mai  Musik-Frühschoppen der Musikkapelle 
Sonntag 9. Juni    OGV-Grillfest (bei Schönwetter mit Radwandertag) 

 

Hinweis: Die oben angeführten Veranstaltungen sind ein kurzer Auszug aus dem vollständig auf 
der Gemeindehomepage geführten Veranstaltungskalender (www.schiedlberg.at). 
 

K u r s e  f ü r  F r a u e n  
 

Sie sind  

 eine Frau zwischen 20 und 55 Jahren  
 Wiedereinsteigerin, Hausfrau oder in Karenz 
 in der Erwerbsarbeit oder arbeitsuchend  
 

Wir haben da was für Sie:  

 Den Computer im Griff  
Grundausbildung in der EDV 

 Sprachmagie 
Selbstbewusst in Wort und Schrift 

 Entdeckungen im Zahlenwald 
Mathematik  
im Alltag 

Wann und wo geht’s los:  

Termin:  6. März – 5. Juli 2013 
 2-3 Mal wöchentlich, 8:00 - 12:00 h  
Gruppengröße:  6 Frauen  
Ort:  Frauenstiftung Steyr 
 Hans-Wagner-Straße 2-4, 4400 Steyr 
 

Sie haben Interesse?  
Dann melden Sie sich zur Informationsveran-
staltung an.  
Diese findet am 1. Februar 2013 um 9:00 Uhr in 
der Frauenstiftung Steyr, Eingang A, Erdge-
schoß statt!  
 

Anmeldungen unter 07252 / 87373  
 

P i l a t e s -  u n d  Z u m b a - K u r s  
 

Die Gesunde Gemeinde Schiedlberg und die Turnerinnen der Union Schiedl-
berg laden alle Frauen und Mädchen zu einem  

P i l a t e s - K u r s  
ab Montag, 14. Jan. 2013, 20:00 – 21:00 h 
10 Abende, € 50,-/Pers. 
Kursleitung: Krista Rieger 
Anmeldung bei Lisi Singer 
Tel. 0650 / 8060608 

Z u m b a - K u r s  
ab Donnerstag, 17. Jan. 2013, 17:30 – 18:30 h 
8 Abende, € 50,-/Pers. 
Kursleitung: Maria Payrhuber  
Anmeldung: monika.huemer-edlmayr@gmx.at  
Tel. 0650 / 4213283 
 

 
 
 

 



I n f o r m a t i o n s a b e n d  
 

 

Berufsbild – Ausbildungsverlauf - Tätigkeitsbereiche 
Schule für Sozialbetreuungsberufe, Leopold-Werndl-Straße 7, 4400 Steyr, Tel. 07252/70209 

 

T a g  d e r  o f f e n e n  T ü r  
 

Die Landwirtschaftliche Fachschule Kleinraming lädt ein zum 
Tag der offenen Tür 

am Samstag, 19. Jänner 2013, von 10 bis 17 Uhr. 
 

 

A u s t a u s c h b l ä t t e r  f ü r  d e n  „ S c h i e d l b e r g e r  K o m p a s s “   
 

 

Da dieses Mitteilungsblatt sehr umfangreich ist, wird der zweite Teil der 
A U S T A US C H B LÄ T T ER  

für den 

„Schiedlberger Kompass“ 
 

einer der nächsten Ausgaben angeschlossen. 
 

A k t u e l l e s  a u s  d e r  B ü c h e r e i  
 

 

Schmeck'n muaß  
 

Otto Klement 
 

Traditionelle Köstlichkeiten aus dem 
Wirtshaus "Knapp am Eck" 

 

Mut zur Schönheit  
 

Tarek Leitner 
 

Streitschrift gegen die Verschandelung 
Österreichs 

 

Räuchern in  
Winterzeit und Raunächten  
 

Christine Fuchs  
 

Heilkräftige Mischungen und Rituale 
kennenlernen 

 

Digitale Demenz  
 

Manfred Spitzer 
 

Schaden Computerspiele, Internet und 
Facebook wirklich unserem Geist? 

 

 
 

 

Öffnungszeiten: 
 

Donnerstag 07:30 – 09:00 Uhr (an Schultagen)  
und 17:00 – 19:00 Uhr 

 

Sonntag 08:45 – 10:45 Uhr  
(ausgenommen Feiertag) 

 
  

www.schiedlberg.bvoe.at 
e-Mail: buecherei.schiedlberg@aon.at Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

http://www.schiedlberg.bvoe.at/


 

T r a u n v i e r t e l - B u c h  
e i n  G e s c h e n k t i p p  

 

 

Der neue Bildband 
 

„TRAUNVIERTEL 
Land an Enns, 
Krems, Steyr, 
Traun und das 

Salzkammergut“ 
 

mit einem Vorwort 
von Roland Girtler 
ist zum Preis von 

€ 29,95 
am Gemeindeamt 
erhältlich. 

 

D e n k  K L O b a l  
s c h ü t z ‘  d e n  K a n a l  

 

Hygieneartikel,  
Feuchttücher,  
Katzenstreu,  
Speisereste,  
Altöle, sogar  
verstorbene  
Haustiere … 

verstopfen  
unsere Kanäle  
und verursachen hohe Kosten – die wir alle über 
die Kanalgebühr bezahlen müssen.  
 

Helfen Sie mit:  
Schützen wir gemeinsam das Kanalnetz, scho-
nen wir unsere Umwelt und unsere Geldbörsen!  
 Infos auf www.klobal.at 
 

 
 

Ö f f n u n g s z e i t e n  d e r  u m l i e g e n d e n  A l t s t o f f s a m m e l z e n t r e n  
 

 ASZ Sierning ASZ Wolfern ASZ Neuhofen 
 Tel.: 07259 / 3831 Tel.: 07253 / 7627 Tel.: 07227 / 4956 

Montag 08:00 – 12:00 Uhr 08:00 – 12:00 Uhr 
08:00 – 18:00 Uhr 
durchgehend 

Dienstag 
08:00 – 18:00 Uhr 
durchgehend 

- - 

Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr - 
08:00 – 18:00 Uhr 
durchgehend 

Freitag 
08:00 – 18:00 Uhr 
durchgehend 

08:00 – 18:00 Uhr 
durchgehend 

08:00 – 18:00 Uhr 
durchgehend 

Samstag 08:00 – 12:00 Uhr 08:00 – 12:00 Uhr - 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Altstoffsammelzentren in diesem Jahr am 24. und 31. 
Dezember geschlossen bleiben.  
 

A b f a l l a b f u h r t e r m i n e  2 0 1 3  
 

Samstag, 5. Jänner Samstag, 11. Mai Freitag, 13. September 

 

Freitag, 15. Februar Freitag, 21. Juni Freitag, 25. Oktober 
Freitag, 29. März Freitag, 2. August Freitag, 6. Dezember 

 

B i o a b f a l l - T e r m i n e  
 

Donnerstag, 27. Dez.  Donnerstag, 7. Feb.  
Donnerstag, 10. Jan. Donnerstag, 21. Feb. 
Donnerstag, 24. Jan. Donnerstag, 7. März 
 Donnerstag, 21. März 

 



B i o a b f a l l  
 

Es kommt leider immer wieder vor, dass in 
den Bioabfalltonnen PLASTIKSÄCKE ver-
wendet werden. Sollte das der Fall sein, wird 
der Bioabfall nicht entsorgt!  
Der Biomüll kann direkt in die Tonne gege-
ben werden. Sollten Säcke verwendet wer-
den, müssen diese ausnahmslos kompos-
tierbar sein. 

 

 

C h r i s t b a u m e n t s o r g u n g  
 

Auch in diesem Jahr können ausgediente Christbäume wieder kostenlos beim Bau-
hof Schiedlberg abgegeben werden.  
 
 

Die Christbäume können nur  
bei vollständig entferntem Schmuck und Lametta 

übernommen werden! 
 

Es wird gebeten, sie beim hinteren Zugang neben den Altstoffcontainern abzulegen. 
 

I n f o r m a t i o n  a u s  d e m  G e m e i n d e a m t  
 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Gemeindeamt am Montag, 24. 
Dezember, ganztägig geschlossen ist. 
Am Montag, 31. Dezember, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ge-
meindeamtes von 07.00 bis 12.00 Uhr für Sie da.  

In die BIOTONNE 
gehören gehören nicht 

Küchenabfälle: Obst- und Gemüseabfälle, ver-
dorbene Lebensmittel und Speisereste (auch 
Fleisch und Knochen – aber ohne Plastiksackerl), 
Teebeutel, Kaffeefilter mit Sud, Eierschalen; 
durch Lebensmittel verschmutztes Papier (Kü-
chenrolle, Pappteller, Papierservietten), Papierta-
schentücher, Holzspieße, kompostierbare Kat-
zenstreu, reine Holzasche, Sägespäne, Haare, 
Federn, Schnittblumen, Gartenunkraut, Topf-
pflanzen (ohne Topf) 

flüssige Abfälle (Marinaden, Speiseöl), Verpa-
ckungen (Plastiksackerl, Netze, Folien, be-
schichtetes Papier …), Kohleasche, Staubsau-
gerbeutel, Zigarettenstummel, größere Men-
gen rohes Fleisch und Tierkadaver (eigener 
Container vor dem ASZ Neuhofen bzw. bei Fa. 
Neumüller in Wolfern), Hundekot und nicht 
kompostierbare Katzenstreu, Abfälle aus dem 
Hygienebereich, Textilien, Kehricht, Glas, 
Problemstoffe (zB Medikamente) 

In die RESTMÜLLTONNE 
gehören gehören nicht 

Restabfall – z.B. Staubsaugerbeutel, Glühbirnen, 
Kristallglas, Spiegelglas, Katzenstreu, irreperable 
Haushaltsgegenstände und Spielzeug, Kehricht, 
kaputte Schuhe, Kohle- und Koksasche, Hygie-
neartikel, verschmutzte Stoffe aller Art (ausge-
nommen Problemstoffe) 

BIOMÜLL und alles, was bei den Altstoff-
sammelinseln oder bei den Altstoffsammel-
zentren entsorgt werden kann! 



 

Im Namen des Gemeinderates, der Gemeindebediensteten und im eigenen Na-
men wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit, 
Zufriedenheit und Erfolg für das Jahr 2013! 

Ich danke allen, die im heurigen Jahr wieder für die Gemeinde und zum Wohle 
ihrer Bewohner tätig gewesen sind und erbitte diese Hilfe auch für das kommen-
de Jahr. 

Herzlich bedanke ich mich auch bei allen Fraktionen im Schiedlberger Gemeinde-
rat für die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 

 

 
 

 

Ihr 
 
 

 
 

 

 

 

Bürgermeister 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schiedlberg, am 14. Dezember 2012 
 

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Gemeinde Schiedlberg, Gemeindeplatz 1, 4521 Schiedlberg 
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Johann Singer, Hauptstraße 19, 4521 Schiedlberg 



E I N L A D U N G  
zur Informationsveranstaltung 
 

 

„LED – Die neue Dimension der Beleuchtung“ 
 

 

am: Montag, 14. Jänner 2013 
um: 19:30 Uhr 
im: Pfarrheim Schiedlberg 

 

Mit der LED (Licht Emittierende Diode) steht eine neue Technologie zur effizien-
ten Beleuchtung zur Verfügung. Die Entwicklung schreitet sehr rasch voran, 
mittlerweile stellt die LED-Beleuchtung in vielen Bereichen schon eine sinnvolle 
wirtschaftliche Lösung dar.  
Die Veranstaltung bietet einen Überblick über die 
Nutzung der neuen Technologie. Es werden ein 
Überblick über die LED-Lampen und Leuchten für 
verschiedene Anwendungsbereiche sowie Informa-
tionen über Lichtdesign, Lichtqualität, Kriterien für 
effiziente LED-Beleuchtung sowie praktische Bei-
spiele geboten. 

Programm 
 

 Grundlagen der LED-Technologie und Austauschleuchtmittel 
 Stephan Epner (Denkapparat, Wartberg) 
 

 Nutzung der LED-Technologie im Innenraum 
Ing. Alfred Baumgarthuber (Beleuchtung Baumgarthuber, Neuzeug) 
 

 LED-Beleuchtung in Hallen, auf Plätzen und Straßen 
Ing. Ernst Exl (Licht & Planung, Krenglbach) 

 

Rund um die Veranstaltung werden Beispiele von LED-Leuchtkörpern und 
Leuchtmitteln präsentiert. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 

Obmann 

 
 
 
 
 

Bürgermeister 
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